
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kaarst vom 20.12.2022 

 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW.  S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert 
durch Art. 20 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I  S. 3436), des § 7 der Gewerbe-
abfallverordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch 
Art. 3der Verordnung vom 28.04.2022 (BGBl. I S. 700), des Elektro- und Elektronikge-
rätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Art. 
23 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBI I S. 3436), des Batteriegesetzes (BattG) vom 
25.06.2009 (BGBl. I S. 1582), zuletzt geändert Art.1 des Gesetzes vom 03.11.2020 
(BGBl. I S. 2280), des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 
2234), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.09.2021 (BGBl. I S. 4363), 
der §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (LKrWG NRW) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 136), und des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 31 des Gesetzes vom 05.10.2021 (BGBl. 
I S. 4607), hat der Rat der Stadt Kaarst in seiner Sitzung vom 15.12.2022 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt Kaarst betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der 
Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung 
wird als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine recht-
liche und wirtschaftliche Einheit. 
(2) Die Stadt Kaarst erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die 
ihr gesetzlich zugewiesen sind: 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen; 
2. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist; 
3. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der All-

gemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet. Unter Grund-
stücken, die der Allgemeinheit zugänglich sind, sind insbesondere sol-
che Grundstücke anzusehen, deren Betreten jedermann (rein tatsäch-
lich) ungehindert möglich ist und bei denen der Grundstückseigentümer 



oder der Nutzungsberechtigte kraft besonderer gesetzlicher Vorschrif-
ten das Betreten des Grundstückes (durch Dritte) zu dulden hat. 

(3) Darüber hinaus führt die Stadt Kaarst folgende abfallwirtschaftliche Aufgabe 
durch, die ihr vom Rhein-Kreis Neuss gem. § 5 Abs. 6 Satz 4 LKrWG NRW übertra-
gen worden ist: 
Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und 
Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen. Im Übrigen erfolgt die Abfall-
beratung durch den Rhein-Kreis Neuss. 
(4) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponie-
rung der Abfälle wird vom Rhein-Kreis Neuss nach einer von ihm hierfür erlassenen 
Abfallentsorgungssatzung wahrgenommen. 
(5) Die Stadt Kaarst kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den vorstehen-
den Absätzen Dritter bedienen (§ 22 KrWG). 
(6) Die Stadt Kaarst wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken 
oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Kaarst durchgeführt werden, die Maßga-
ben des § 2 LKrWG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter ver-
wendet werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Wiederverwertbarkeit 
auszeichnen. 

 
§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 
 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Kaarst umfasst das Einsammeln und 
Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen des Rhein-Kreises Neuss, 
wo sie sortiert, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwertung oder der 
Beseitigung zugeführt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden -soweit erforder-
lich (§ 9 KrWG) -getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung 
zugeführt werden können. Bei den eingesammelten Abfällen handelt es sich insbe-
sondere um Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 
(2) Die Stadt Kaarst erbringt gegenüber dem/der Benutzer/in der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 

1. Einsammeln und Befördern von Restabfall; 
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind 

hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren organischen 
Abfallanteile zu verstehen, wie z.B. Speisereste, Zimmer- und Garten-
pflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasenschnitt und 
sonstige Gartenabfälle.  

3. Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen / Sperrgut; 
4. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach 

dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 17 dieser 
Satzung; 

5. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mit Schad-
stoffmobilen; 



6. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen; 

7. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben; 
8. Einsammeln und Befördern von verbotswidrigen Abfallablagerungen 

von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken nach § 1 Abs. 2 
Nr. 3 dieser Satzung. 

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene 
Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restabfallgefäße, Bioabfallgefäße), durch grund-
stücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Grünbündelsammlung, Sperrgut, 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem ElektroG), sowie durch getrennte 
Sammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Ab-
fallentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoffmobil). 
Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4,10-17 dieser Satzung geregelt. 

 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus 
Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systeme zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung 
von gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpa-
ckungsgesetzes (VerpackG). Diese privatwirtschaftlichen Dualen Systeme sind kein 
Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Kaarst. Es wer-
den im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung der Abstimmungsverein-
barung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 22 VerpackG lediglich flankie-
rende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Er-
fassungsbehältnisse (z. B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) der privatwirt-
schaftlichen Systeme eingeworfen werden können. 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Von der Einsammlung und Beförderung durch die Stadt Kaarst sind gemäß § 20 
Abs. 3 KrWG mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 

1. Abfälle, die vom Rhein-Kreis Neuss in seiner jeweils gültigen Satzung 
über die Abfallentsorgung ausgeschlossen sind. Die aktuelle Satzung 
des Rhein-Kreises Neuss wird auf Anfrage unentgeltlich von der Stadt 
Kaarst oder dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt; 

2. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z.B. VerpackG) oder einer 
Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterlie-
gen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich 
zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung 
als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 
Satz 1 KrWG); 

3. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 



soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in 
Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder be-
seitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Be-
seitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch 
einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten ge-
währleistet ist (§ 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG); 

4. pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich, gärtnerisch und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken mit Ausnahme pflanzlicher Abfälle 
aus Haus- und Schrebergärten; 

5. Erdaushub und Bauschutt; 
6. Schlagabraum (Abfälle der Holzwirtschaft); 
7. Auto-, Motorrad- und andere Zweiradwracks sowie Altreifen. 
8. Darüber hinaus sind alle Abfälle, die in der Spalte „Transporthinweis“ 

der Anlage 1 der Satzung über die Abfallentsorgung im Rhein-Kreis 
Neuss in der jeweils gültigen Fassung gekennzeichnet sind, von 
Sammlung und Transport durch die Stadt Kaarst ausgeschlossen. 

(2) Die Stadt Kaarst kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung des 
Rhein-Kreises Neuss widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss 
nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 
 
 

§ 4 
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbe-
lastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung be-
dürfen (gefährliche Abfälle i.S.d § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-
verzeichnis-Verordnung) werden bei den mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. 
Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden 
können. 
(2) Gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfallver-
zeichnis-Verordnung dürfen nur zu den von der Stadt Kaarst bekanntgegebenen Ter-
minen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammel-
fahrzeuge werden von der Stadt Kaarst bekanntgegeben. 
 
 
 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder/jede Eigentümer/in eines im Gebiet der Stadt Kaarst liegenden Grundstü-
ckes ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Kaarst 



den Anschluss seines/ihres Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung zu verlangen (Anschlussrecht). 
(2) Der/die Anschlussberechtigte und jeder/jede andere Abfallbesitzer/in im Gebiet 
der Stadt Kaarst haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf 
seinem/ihrem Grundstück oder sonst bei ihm/ihr anfallenden Abfälle der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht). 

 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder/jede Eigentümer/in eines im Gebiet der Stadt Kaarst liegenden Grund-
stücks ist verpflichtet, sein/ihr Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohn-
zwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der/die Eigentümer/in eines Grundstückes 
als Anschlusspflichtiger/Anschlusspflichtige und jeder/jede andere Abfallbesitzer/in 
(z.B. Mieter/in, Pächter/in) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung ange-
schlossenen Grundstücks ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung 
die auf seinem/ihrem Grundstück oder sonst bei ihm/ihr anfallenden Abfälle zur Be-
seitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus priva-
ten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Ab-
fälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen so-
wie in anderen vergleichbaren Stellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des be-
treuten Wohnens. 
(2) Eigentümer/innen von Grundstücken, Abfallerzeuger/innen und Abfallbesitzer/in-
nen auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerb-
lich/industriell genutzt werden, haben gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG gleicherma-
ßen die Verpflichtung nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Be-
seitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach 
§ 7 GewAbfV für gewerbliche Siedlungsabfälle ein Pflicht-Restabfallgefäß zu benut-
zen. Abfälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 
KrWG erfüllt sind. Das sog. Huckepackverfahren ist unzulässig, d.h. angefallener 
Restabfall darf als gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01) 
nicht mit anderen Abfällen, die einer anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur 
Abfallverzeichnisordnung zuzuordnen sind, entsorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall 
zur Beseitigung als angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen durch den 
gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter Beachtung der Vorgaben zur Trennung 
von Abfällen in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nachvollziehbar aufge-
zeigt werden können. Dieses ist z.B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten 
Papiertaschen- bzw. Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, benutzten Damen-
binden und Tampons, Kehricht, Zigarettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan an-
zunehmen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für das Pflicht-Restabfallgefäß erfolgt 
auf der Grundlage der Maßgaben in § 10 Abs. 5 dieser Satzung. 



(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für 
Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstü-
cke). Die Nutzung eines gemeinsamen Restabfallgefäßes durch die privaten Haus-
haltungen und die Erzeuger/innen und Besitzer/innen von gewerblichen Siedlungsab-
fällen ist auf Antrag möglich. 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Einzelfall durch Ausnahmege-
nehmigung nach § 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde zugelassen. 

 
 

§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 dieser Satzung besteht nicht,  
 

1. soweit Abfälle gemäß § 3 dieser Satzung von der Abfallentsorgung ausge-
schlossen sind; 

 
2. soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechts-

verordnung nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt Kaarst an deren Rück-
nahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

 
3. soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG 

freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller 
oder Vertreiber durch die zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststel-
lungsbescheid nach § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt worden ist (§ 17 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 
4. soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 

KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG zu-
lässige, gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung zugeführt werden; 

 
5. soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 

eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Satz 2, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige ge-
werbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zu-
geführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 8 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale  

Abfallentsorgungseinrichtung 
 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung besteht für verwertbare Abfälle bei Grundstücken, die von privaten Haushal-
tungen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur wil-
lens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück 
anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 
KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer 
(z.B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstü-
cken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich ge-
nutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der/die Abfallerzeuger/in oder Abfallbe-
sitzer/in nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in ei-
genen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen 
Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. 
(3) Die Stadt Kaarst stellt auf der Grundlage der Darlegung der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG oder § 17 Abs.1 Satz 2 2. 
Halbsatz KrWG i.V.m. § 7 GewAbfV besteht. Die Freistellung kann widerrufen wer-
den, soweit die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang nicht mehr vorliegen. 
(4) Bis zur Bewilligung des Antrages bleibt der Anschluss- und Benutzungszwang ge-
mäß § 6 dieser Satzung bestehen. 
 

 
 

§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Erzeuger/innen und Besitzer/innen von Abfällen, deren Einsammeln und Beför-
dern durch die Stadt Kaarst gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind ver-
pflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Rhein-Kreis Neuss in 
der jeweils gültigen Fassung zu der vom Rhein-Kreis Neuss angegebenen Abfallent-
sorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Rhein-Kreis 
Neuss das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlos-
sen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu 
einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder be-
fördern zu lassen. 
(2) Bei den vom Rhein-Kreis Neuss betriebenen Abfallentsorgungsanlagen können 



im Rahmen der Satzungsbestimmungen des Rhein-Kreises Neuss Abfälle abgege-
ben werden, sofern die Stadt Kaarst diese Abfälle nicht einsammelt und befördert 
(z.B. Altpapier). 
 
 

§ 10 
Abfallgefäße, Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt Kaarst bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl 
und Zweck der Abfallgefäße, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die 
Abfälle voneinander getrennt zu halten sind, sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt 
der Abfuhr. 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind im Gebiet der Stadt Kaarst folgende Ab-
fallgefäße zugelassen: 
1. Graue Gefäße für Restabfälle in folgenden Größen: 
a) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 80 l (GMB 80) 
b) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 120 l (GMB 120) 
c) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 180 l (GMB 180) 
d) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 240 l (GMB 240) 
e) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 770 l (GMB 770 nach DIN 30700) 
f) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 1100 l (GMB 1100) 
 
2. Braune Gefäße für Bioabfälle in folgenden Größen: 
a) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 120 l (GMB 120) 
b) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 240 l (GMB 240) 
c) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 770 l (GMB 770) 
d) Abfallgefäße mit einem Fassungsvermögen von 1100 l (GMB 1100) 
(3) Auf gemeinsamen Antrag können mehrere Anschluss- und Benutzungspflichtige 
benachbarter Grundstücke eine Gemeinschaft zur gemeinsamen Benutzung von Ab-
fallgefäßen bilden. Die Abfallgemeinschaft kann nur für alle Rest- und Bioabfallge-
fäße beantragt werden, nicht jedoch für einzelne Abfallarten oder -gefäße. In dem 
Antrag ist einer/eine der Pflichtigen der Stadt Kaarst gegenüber zum/zur Gebühren- 
pflichtigen zu bestimmen. 
(4) Bei der Bereitstellung des notwendigen Abfallgefäßvolumens für Abfälle aus pri-
vaten Haushaltungen wird durch die Stadt Kaarst für das graue Restabfallgefäß ein 
Volumen von 20 l pro Woche je gemeldetem/r Einwohner/in zugrunde gelegt und für 
das braune Bioabfallgefäß ein Volumen von mindestens 120 l pro Grundstück / Ab-
fallgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Im Falle einer vollständigen und ordnungsge-
mäßen Eigenkompostierung entfällt das Mindestvolumen für das Bioabfallgefäß. 
(5) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen wird der Gefäßbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung 
von Einwohnergleichwerten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestgefäß-
volumen von 20 l pro Woche für das graue Restabfallgefäß zur Verfügung gestellt. 
(6) Auf schriftlichen Antrag des/der Eigentümers/Eigentümerin kann in besonders be-



gründeten Ausnahmefällen das jeweilige Regelgefäßvolumen für das Restabfallge-
fäß nach § 10 Abs. 4 und 5 dieser Satzung auf bis zu höchstens 15 l je Einwoh-
ner/in/EGW und Woche reduziert werden. 
(7) Abweichend kann das nach § 10 Abs. 5 bzw. Abs. 6 Satz 1 dieser Satzung fest-
gestellte Mindestgefäßvolumen für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als priva-
ten Haushaltungen durch den/die Eigentümer/in auf schriftlichen Antrag und im Falle 
einer nachgewiesenen Nutzung von Abfallvermeidungs- und Abfallverwertungsmög-
lichkeiten ein geringeres Mindestgefäßvolumen zugelassen werden. Die Stadt Kaarst 
legt auf Grundlage der vorgelegten Nachweise und unter Berücksichtigung eigener 
Ermittlungen sowie Erkenntnissen nach Abwägung der Einzelfallumstände das zur 
Gewährung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Restabfallvolumen 
fest. Die Reduzierung ist auf höchstens 10 l je Einwohnergleichwert und Woche be-
schränkt. 
(8) Bei Bedarf können für die Entsorgung von Restabfall, der sich zum Einsammeln 
in Abfallsäcken eignet, zusätzlich zu den in Abs. 2 genannten Abfallgefäßen, von der 
Stadt Kaarst zugelassene Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von 70 l benutzt 
werden. Sie werden von der Stadt Kaarst bzw. dem von ihr Beauftragten eingesam-
melt, soweit sie neben den Restabfallgefäßen verschlossen bereitgestellt sind. 
(9) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus 
anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restabfallgefäß ge-
sammelt werden können, wird das sich nach § 10 Abs. 5 dieser Satzung berechnete 
Restabfallgefäßvolumen zu dem nach § 10 Abs. 4 dieser Satzung zur Verfügung zu 
stellenden Restabfallgefäßvolumen hinzugerechnet. 
(10) Wird durch die Stadt Kaarst festgestellt, dass die vorhandenen Abfallgefäße für 
die Aufnahme des regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen, und sind zusätz-
liche Abfallgefäße nicht beantragt worden, so haben die Anschlusspflichtigen (§§ 6 
und 23 dieser Satzung) nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt Kaarst das 
Aufstellen der erforderlichen Abfallgefäße zu dulden. 
(11) Die von dem/der Grundstückseigentümer/in bestellten Restabfall- oder Bioabfall-
gefäße verbleiben für mindestens 6 Monate auf dem angeschlossenen Grundstück. 
Ein kürzerer Zeitraum ist nur zulässig, wenn die Aufstellung bzw. der Austausch der 
Abfallgefäße durch die Stadt Kaarst veranlasst wird oder sich die Voraussetzungen 
für das Gefäßvolumen nach dieser Satzung ändern. 
 
 

§ 11 
Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW) 

 
(1) Maßgebend für die erforderlichen Abfallgefäße gemäß § 10 Abs. 4 dieser Sat-
zung sind die auf einem Grundstück mit erstem oder weiterem Wohnsitz gemeldeten 
Personen. 
(2) Die Einwohnergleichwerte gemäß § 10 Abs. 5 dieser Satzung werden wie folgt 
festgesetzt, wobei je Grundstück angefangene Einheiten unter 0,5 auf volle Einheiten 
abgerundet und Einheiten ab 0,5 auf volle Einheiten aufgerundet werden: 
 



 Unternehmen/Branche Einteilung nach Beschäf-
tigen/Bett/Platz 

Anzahl 
EGW 

a) Krankenhäuser, Kliniken und ähnliche 
Einrichtungen 

je Platz/Bett 1 

b) Pflegeheime, Altenheime oder Wohn-
heime, die zum dauernden Aufenthalt be-
stimmt sind 

je Platz/Bett 1 

c) Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, 
Krankenkassen, Versicherungen, selb-
ständig Tätige der freien Berufe, selb-
ständige Handels-, Industrie- und Versi-
cherungsvertreter, Selbständige mit 
Büro- oder Praxisräumen 

je Beschäftigten 0,33 

d) Schulen, Kindergärten und Jugendein-
richtungen, einschließlich Lehr- und Be-
treuungspersonal 

je Person 0,1 

e) Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschäftigten 4 
f) Gaststättenbetriebe, die nur als Schank-

wirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen 
je Beschäftigten 2 

g) Lebensmitteleinzel- und Lebensmittel-
großhandel 

je Beschäftigten 2 

h) Metzgereien, Bäckereien (auch inkl. 
Café) 

je Beschäftigten 2 

i) Sonstiger Einzel- und Großhandel je Beschäftigten  0,5 
j) Industrie, Handwerk, und übrige Ge-

werbe 
je Beschäftigen 0,5 

k) Beherbergungsbetriebe je Bett 0,25 
l) Freibäder, Hallenbäder, Friedhöfe, 

Schützenhäuser, Sporthallen/-stätten, 
Kirchen, Veranstaltungen 

Die Festsetzung der EGW erfolgt 
durch die Stadt Kaarst und orien-
tiert sich am tatsächlichen Abfall-

aufkommen 
 
(3) Beschäftigte im Sinne des Abs. 2 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeit-
nehmer/innen, Unternehmer/innen, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende, 
Zeitarbeitskräfte) auch dann, wenn sie auf dem gleichen Grundstück gemeldet sind, 
für das gleichzeitig Einwohnergleichwerte gemäß Abs. 2 a) – l) festzusetzen sind. 
Halbtags-Beschäftigte werden zu ½ berücksichtigt. Beschäftigte, die mit weniger als 
der Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden zu ¼ berück-
sichtigt. 
(4) Soweit für ein Grundstück Einwohnergleichwerte nach Abs. 2 a) - l) nicht festge-
setzt werden können, bestimmt die Stadt Kaarst nach den Grundsätzen der Wahr-
scheinlichkeit die zugrunde zu legenden Einwohnergleichwerte. 

 



§ 12 
Standplatz für Abfallgefäße 

 
(1) Der/die Anschlusspflichtige hat auf dem angeschlossenen Grundstück einen 
Standplatz in städtebaulich angemessener Weise für die Abfallgefäße einzurichten. 
Entsprechendes gilt für Abfallgefäße zur gemeinsamen Nutzung für mehrere Grund-
stücke. 
(2) Der/die Grundstückseigentümer/in hat dafür Sorge zu tragen, dass die Abfallge-
fäße auf seinem/ihrem Grundstück allen Hausbewohnern/Hausbewohnerinnen und 
Benutzern/Benutzerinnen des Grundstücks zugänglich sind und ordnungsgemäß be-
nutzt werden können. 

 
 

§ 13 
Benutzung der Abfallgefäße 

 
(1) Die Abfallgefäße werden von der Stadt Kaarst bzw. von dem von ihr Beauftragten 
gestellt und unterhalten. Sie gehen nicht in das Eigentum der Benutzer/innen über. 
Die Pflege und Reinigung der Gefäße obliegt den Benutzern/Benutzerinnen. 
(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt Kaarst bzw. von dem von ihr Beauftrag-
ten gestellten Abfallgefäße oder die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer 
entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in ei-
ner anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallgefäße oder 
Depotcontainer gelegt werden. 
(3) Die Abfallbesitzer/innen und Abfallerzeuger/innen haben die Abfälle getrennt 
nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen sowie 
Restabfall zu halten und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung 
durch die Stadt Kaarst bereitstellen: 

1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten De-
potcontainer einzufüllen; 

2. Bioabfälle sind in das braune Abfallgefäß einzufüllen, das auf dem Grundstück 
des/der Abfallbesitzers/Abfallbesitzerin zur Verfügung steht und in diesem Ab-
fallgefäß zur Abholung bereitzustellen oder auf dem eigenen Grundstück voll-
ständig und ordnungsgemäß zu kompostieren.  

3. Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoff oder Verbundstoffen sind in das 
gelbe Abfallgefäß, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers durch die Dua-
len Systeme zur Verfügung steht, oder in den gelben Sack, der durch die Dua-
len Systeme zur Verfügung steht, einzufüllen und zur Abholung bereitzustel-
len; 

4. der verbleibende Restabfall ist in das graue Abfallgefäß einzufüllen, das auf 
dem Grundstück des/der Abfall-besitzers/Abfallbesitzerin zur Verfügung steht 
und in diesem grauen Abfallgefäß zur Abholung bereitzustellen. 



(4) Die Abfallgefäße sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt wer-
den, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallge-
fäße geworfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in die Abfallgefäße 
eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine 
Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr ge-
schüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. 
Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallgefäße zu fül-
len oder Abfälle in Abfallgefäßen zu verbrennen. Beschädigungen, die nicht ver-
schleißbedingt sind, sind von dem/der Anschlussnehmer/in unverzüglich der Stadt 
Kaarst zu melden. 
(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallgefäße 
oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, 
dürfen nicht in die Abfallgefäße und Abfallsäcke gefüllt werden. 
(6) Das Höchstgewicht für Abfallgefäße darf für 

1. Gefäße GMB 80   40 kg 
2. Gefäße GMB 120  48 kg 
3. Gefäße GMB 180  72 kg 
4. Gefäße GMB 240  96 kg 
5. Gefäße GMB 770  380 kg 
6. Gefäße GMB 1100  500 kg 
7. Abfallsäcke   20 kg  

nicht überschreiten. Eine Verpflichtung der Stadt Kaarst bzw. des von ihr beauftrag-
ten Entsorgungsunternehmens zur Abfuhr überfüllter oder zu schwerer Abfallgefäße 
besteht nicht. Ebenso kann Schadenersatz oder Anspruch auf teilweisen Gebühren-
erlass durch den/die Anschlussnehmer/in für diesen Fall nicht verlangt werden. 
(7) Die Abfallgefäße sind gegen Festfrieren zu schützen. Festgefrorene Abfallgefäße 
oder solche, deren Inhalt angefroren ist, werden nicht entleert. 
(8) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Ab-
fallgefäße oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammel-
fahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 
(9) Die Stadt Kaarst gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe recht-
zeitig bekannt.  
(10) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Altglas nur 
werktags in der Zeit 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr benutzt werden. 

 

§ 14 
Häufigkeit und Zeitpunkt der Leerung 

 
(1) Die Bioabfallgefäße GMB 120/240/770/1100 l werden zweiwöchentlich entleert. 
(2) Die Restabfallgefäße GMB 80/120/180/240 l werden im Wechsel mit den Abfall-
gefäßen zu Abs.1 ebenfalls zweiwöchentlich entleert. 
Sofern das nach § 10 Abs. 4, 5 und 6 dieser Satzung für ein Grundstück festgesetzte 



Regelabfallvolumen 20 l oder weniger beträgt, kann auf Antrag die Leerung des 
Restabfallgefäßes GMB 80 vierwöchentlich erfolgen. 
(3) Die Restabfallgefäße GMB 770 und 1100 l werden nach Bedarf zweimal wöchent-
lich, wöchentlich oder zweiwöchentlich entleert. 
(4) Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von 70 l werden im Rahmen der 
Restabfallabfuhr abgefahren. 
(5) Die Leerung aller Abfallgefäße erfolgt werktags in der Zeit von 6.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. Die Abfuhrtage bestimmt die Stadt Kaarst. 
(6) Die mit Abfall gefüllten Abfallgefäße und Abfallsäcke sind an den Abfuhrtagen 
verschlossen und gut sichtbar bis spätestens 6.00 Uhr auf den öffentlichen Straßen 
und Plätzen (Gehweg, Straßenrand), die von dem Sammelfahrzeug befahrbar sein 
müssen, so bereitzustellen, dass Vorrübergehende und der Straßenverkehr nicht ge-
fährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert werden können. 
Sie müssen jedoch so bereitgestellt sein, dass die Entleerung und die Abfuhr ohne 
Schwierigkeiten durchgeführt werden können. Die Abfallgefäße dürfen frühestens am 
Abend des Tages vor dem Abfuhrtermin bereitgestellt werden. Die Abfallgefäße dür-
fen je Leerungstag nur einmal befüllt zur Leerung bereitgestellt werden. 
(7) Kann das Sammelfahrzeug aufgrund der gegebenen örtlichen Verhältnisse vor 
dem angeschlossenen Grundstück nicht vorfahren, so bestimmt die Stadt Kaarst den 
Aufstellungsort zur Entleerung der Abfallgefäße und Abfallsäcke. 
(8) Nach der Entleerung der Abfallgefäße sind diese unverzüglich, spätestens jedoch 
vor Ablauf des Abfuhrtages, von dem/der Anschlussnehmer/in wieder aus dem öf-
fentlichen Bereich zu entfernen. 
 

 
§ 15 

Sperrige Abfälle / Sperrgut 
 

(1) Der/die Anschlussberechtigte und jeder/jede andere Abfallbesitzer/in im Gebiet 
der Stadt Kaarst hat im Rahmen der §§ 2 und 3 dieser Satzung das Recht, sperrige 
Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht in die nach dieser Sat-
zung zugelassenen Abfallgefäße eingefüllt werden können (Sperrgut), von der Stadt 
Kaarst außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung gesondert abfahren zu lassen. 
Dazu zählen nicht Hausabfall, Glasscheiben, Spiegel, Zäune, Kartonagen, Paletten, 
Bauschutt, Gewerbeabfälle, Abfälle aus Baumaßnahmen (z.B. Türen, Fenster, Hei-
zungsanlagen, sanitäre Anlagen, Teerpappen, Bodenbeläge aus Holz und PVC), 
Auto, Motorrad und andere Zweiradwracks, Altreifen, Tanks, Druckgasflaschen und 
asbesthaltige Gegenstände; diese Abfälle sind gemäß § 9 dieser Satzung zu entsor-
gen. 
(2) Die Abfuhr der Abfälle nach Abs. 1 Satz 1 ist unmittelbar beim Entsorgungsunter-
nehmen anzumelden. Das Entsorgungsunternehmen teilt den Abfuhrtermin im Ein-
zelfall dem/der Abfallbesitzer/in schriftlich oder fernmündlich mit. 
(3) Das Sperrgut soll auf dem zugänglichen Grundstück, z.B. Garagenzufahrt, höchs-
tens 15 m von der Grundstücksgrenze entfernt, zu dem vereinbarten Termin bereit-
gestellt werden. Die Abfuhr erfolgt am jeweils vorgegebenen Tag werktags in der Zeit 



von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. § 14 Abs. 7 dieser Satzung gilt entsprechend. Sofern 
das Sperrgut auf den öffentlichen Straßen und Plätzen bereitgestellt werden muss, 
so gilt § 14 Abs. 6 dieser Satzung entsprechend. 
(4) Der/die Besitzer/in sperriger Abfälle im Sinne des Abs. 1 kann darüber hinaus 
diese Abfälle auch unmittelbar selbst zur Abfallentsorgungsanlage befördern (§ 9 die-
ser Satzung). 

 
 

§ 16 
Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt 

 
(1) Eine Grünbündelsammlung wird 8 x jährlich zu den im Entsorgungskalender an-
gegebenen Terminen durchgeführt. Es wird nur Baum- und Strauchschnitt aus Haus-
halten entsorgt, wenn er wie folgt zur Abfuhr bereitgelegt wird: 
a) mittelgroße Gartenabfälle (z.B. Sträucher, kleine Äste usw.) in mit Kordel zusam-
mengeschnürten, nicht sperrigem Zustand in 1,50 m langen Bündeln, 
b) Baumstämme und zusammengeschnürte große Äste, jedoch höchstens in 1,50 m 
langen Stücken und maximalem Stammdurchmesser von 15 cm. 
(2) § 15 Abs. 3 und 4 dieser Satzung gelten entsprechend. 
 
 
 

§ 17 
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Altbatterien 

 
(1) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der 
Altgeräte gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG einer vom unsortierten Siedlungsabfall 
getrennten Erfassung zuzuführen. Die Stadt Kaarst sammelt Elektro- und Elektronik-
Altgeräte aus privaten Haushalten im Sinne des § 3 Nr. 5 ElektroG ein und transpor-
tiert diese zur Übergabestelle des Rhein-Kreises Neuss. Die Stadt Kaarst hat ihre 
Pflicht nach § 13 Abs. 1 ElektroG gemäß § 20 KrWG auf den Rhein-Kreis Neuss 
übertragen. 
(2) Die Abfuhr dieser Geräte ist unmittelbar beim Entsorgungsunternehmen anzumel-
den. Dabei sind Art und Anzahl der Geräte aufzuführen. Das Entsorgungsunter- 
nehmen teilt den Abholtermin im Einzelfall dem/der Abfallbesitzer/in mit. 
(3) Bei der Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten auf Anmeldung werden 
grundsätzlich nur größere Geräte (z.B. Kühlschrank, Herd, o.ä.) am Grundstück ab-
geholt. Bei Anmeldung von größeren Geräten können auch Kleingeräte dazugelegt 
werden. Darüber hinaus können sämtliche Elektro- und Elektronik-Altgeräte entspre-
chend den Regelungen im ElektroG entsorgt werden (z.B. Rückgabe im Fachhandel, 
Deponie-Eigenanlieferung). 
(4) Besitzer/innen von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht 
von Altgeräten umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Ab-
gabe an der Erfassungsstelle von diesen zu trennen und gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 



BattG der gesonderten Altbatterien-Entsorgung zuzuführen. Die Rücknahme von Alt-
batterien nach § 13 Abs. 1 BattG erfolgt über die mobilen Sammelfahrzeuge nach § 4 
dieser Satzung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Rückgabe beim Vertreiber, so-
weit für diesen eine Rücknahmepflicht nach § 9 BattG besteht. 
(5) § 15 Abs. 3 und 4 dieser Satzung gelten entsprechend. 

 
 
 

§ 18  
Anmeldepflicht 

 
(1) Der/die Grundstückseigentümer/in hat der Stadt Kaarst den erstmaligen Anfall 
von Abfällen, die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück woh-
nenden Personen, die für die Berechnung der Einwohnergleichwerte maßgebenden 
Tatbestände sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer 
Menge, der auf dem Grundstück wohnenden Personenzahl oder der für die Berech-
nung der Einwohnergleichwerte maßgebenden Tatbestände unverzüglich zu melden. 
(2) Wechselt der/die Grundstückseigentümer/in, so sind sowohl der/die bisherige als 
auch der/die neue Eigentümer/in verpflichtet, die Stadt Kaarst unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 
 
 

§ 19 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der/die Grundstückseigentümer/in, der/die Nutzungsberechtigte, der/die Abfallbe-
sitzer/in oder der/die Abfallerzeuger/in sind verpflichtet, über § 18 dieser Satzung hin-
aus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
(2) Der/die Eigentümer/in und der/die Besitzer/in von Grundstücken, auf denen über-
lassungspflichtige Abfälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, 
das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des 
Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthal-
tens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 
(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Stadt Kaarst ist zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehin-
derter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung An- 
schluss- und Benutzungszwang besteht. Auf den Grundstücken vorhandene Sam-
melstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. 
(4) Die Anordnungen der Bediensteten und Beauftragten sind zu befolgen. 
(5) Die Bediensteten und Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt Kaarst 
ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) wird inso-
weit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 



 
§ 20 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 

(1) Unterbleibt die der Stadt Kaarst obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehen-
den Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstö-
rungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen sowie 
aus sonstigen nicht zu vertretenden Gründen, werden die erforderlichen Maßnahmen 
so bald wie möglich nachgeholt. 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren 
oder auf Schadensersatz. 

 
 

§ 21 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung / Anfall der Abfälle 

 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
beginnt, wenn dem/der anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentü-
mer/in ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein o-
der mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlas-
sung bereitgestellt werden.  
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraus-
setzungen des Abfallbegriffs gem. § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 
(3) Die Stadt Kaarst ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen 
suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen 
behandelt. 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Ab-
fälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 

 
 

§ 22 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Kaarst 
und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt Kaarst wer-
den Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebühren-
satzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Kaarst erhoben. 

 
 

§ 23 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer/innen ergebenden 
Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentü-



mer/innen und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsge-
setzes, Nießbraucher/innen sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks ding-
lich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer/innen werden von ihren Verpflichtun-
gen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige vorhanden sind. 

 
 

§ 24 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeich-
nung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet. 

 
 

§ 25 
Öffentliche Straßenpapierkörbe auf Straßen und in öffentlichen Anlagen 

 
Die an oder auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffentlichen Anla-
gen oder an öffentlichen Gebäuden aufgestellten Straßenpapierkörbe sind nur für 
Abfälle bestimmt, die bei einzelnen Personen bei Benutzung der öffentlichen Anlage, 
beim Verzehr von Lebens- und Genussmitteln im Freien oder bei Teilnahme am Ver-
kehr (Fahrscheine, Handzettel) anfallen. Es ist unzulässig, diese Straßenpapierkörbe 
zum Ablagern anderer Abfälle zu nutzen. 
 

 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, in 
dem er/sie 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt Kaarst zum Einsam-
meln oder Befördern überlässt; 
b) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt Kaarst nicht überlässt oder von der Stadt 
Kaarst bestimmte Abfallgefäße und Abfallsäcke gemäß § 6 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 2 
und 8 dieser Satzung zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt; 
c) Abfallgefäße entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2 bis 5 dieser Sat-
zung befüllt; 
d) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 
gemäß § 18 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 
e) anfallende Abfälle entgegen § 21 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 dieser Satzung unbefugt 
durchsucht oder wegnimmt; 



f) Abfallgefäße nach der Entleerung nicht unverzüglich von der öffentlichen Verkehrs-
fläche entfernt (§ 14 Abs. 8 dieser Satzung); 
g) nicht zur Abfuhr von Sperrgut, Baum- und Strauchschnitt, Elektro- und Elektronik-
Altgeräten gehörende Gegenstände zur Abholung herausstellt oder Sperrgut, 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte ohne vorherige Terminabsprache bereitstellt (§§ 15, 
16, 17 dieser Satzung); 
h) Abfallgefäße, Sperrgut, Baum- und Strauchschnitt, Elektro- und Elektronik-Altge-
räte entgegen der Regelungen in § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 2 oder § 17 
Abs. 4 dieser Satzung verkehrsbehindernd oder wiederholt zu früh bereitstellt; 
i) zu ordnungsgemäß angemeldeten sperrigen Abfällen (§§ 15, 17 dieser Satzung) 
nicht angemeldete Abfälle stellt; 
j) schadstoffhaltige Abfälle entgegen § 4 dieser Satzung bereitstellt; 
k) Abfallgefäße entgegen § 14 Abs. 6 dieser Satzung am gleichen Abfuhrtag mehr-
mals befüllt zur Leerung bereitstellt; 
l) die an oder auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffentlichen Anla-
gen oder an öffentlichen Gebäuden aufgestellten Straßenpapierkörbe entgegen § 25 
dieser Satzung benutzt; 
m) den durch einen gültigen Dienstausweis legitimierten Bediensteten oder Beauf-
tragten der Stadt Kaarst den Zutritt zu dem Grundstück oder die erforderliche Aus-
kunftserteilung verweigert (§ 19 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung). 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet wer-
den, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen. 
 
 

§ 27 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Kaarst vom 13.02.2017 in der Fassung der 1. Änderung 
vom 18.12.2017 außer Kraft. 
 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 



1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
Kaarst, den 20.12.2022 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
Gez. 
Ursula Baum 
 


